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A. Bekanntmachungen des Landkreises Aurich 

 

 
Bekanntmachung einer Anlage nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz 

Graf Tido zu Knyphausen 
 
Der Antragsteller Graf Tido zu Knyphausen, Landstraße 55, 26524 Lütetsburg, beabsichtigt die Errich-
tung und den Betrieb von zwei Windenergieanlagen des Typs Enercon E-70 E 4 mit einer Nabenhöhe 
von je 64 m, mit einer Gesamthöhe von je 99,5 m und einer Kapazität von je 2.300 kW auf den 
Grundstücken in der Gemarkung Lütetsburg, Flur 2, Flurstück 23/1 und in der Gemarkung Hage, Flur 
1, Flurstück 21/4,. Die Anlagen sollen voraussichtlich im Dezember 2016 in Betrieb genommen wer-
den. 
Das Vorhaben bedarf der Genehmigung gem. § 4 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge 
(Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 
(BGBl. I S. 1274); zuletzt geändert durch Artikel 76 des Gesetzes vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 
1474), i. V. m. § 1 der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetz (Verord-
nung über genehmigungsbedürftige Anlagen – 4. BImSchV -) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 2. Mai 2013 (BGBl. I. S. 973), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 28. April 2015 
(BGBl. I S. 670), sowie der lfd. Nr. 1.6.2 der Anlage 1 zur 4. BImSchV. Zuständig für die Erteilung der 
Genehmigung ist der Landkreis Aurich.  
 
Der Landkreis Aurich hat nach Vorprüfung des Einzelfalles gemäß des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeit (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt 
geändert durch Artikel 93 des Gesetzes vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) festgestellt, dass gem. 
§ 3 b UVPG eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 
 
Das Vorhaben wird hiermit gem. § 10 Abs. 3 BImSchG öffentlich bekannt gemacht.  
 
Der Antrag auf Erteilung der Genehmigung und die diesem beigefügten Unterlagen, die Angaben 
über die Auswirkungen der Anlage auf die Nachbarschaft und die Allgemeinheit enthalten sowie die 
Umweltverträglichkeitsstudie liegen für die Dauer eines Monats zur Einsichtnahme aus. Die Ausle-
gungsfrist beginnt mit dem 09.11.2015 und endet am 08.12.2015. Die Unterlagen können bei den 
folgenden Stellen zu den dort angegebenen Zeiten eingesehen werden: 
 
 
- Landkreis Aurich,  

Kirchdorfer Straße 7-9,  
Zimmer-Nr. 114,  
26603 Aurich,  

 
während der Dienststunden:  
Montag bis Freitag in der Zeit von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr  
Montag bis Mittwoch in der Zeit von 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr  
Donnerstag in der Zeit von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr 
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- Samtgemeinde Hage/ 
Gemeinde Lütetsburg/ 
Flecken Hage,  
Hauptstraße 81,  
26524 Hage, 
im Bauamt, Zimmer 19 

 
während der Öffnungszeiten  
Montag bis Freitag in der Zeit von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr sowie 
Dienstag und Donnerstag in der Zeit von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr 

 
- Stadt Norden,  

Am Markt 43,  
26506 Norden, 
im Erdgeschoss des Gebäudes des Fachbereichs Planen und Bauen 

 
während der Öffnungszeiten  
Montag bis Freitag in der Zeit von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr sowie 
Donnerstag in der Zeit von 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr 

 
 
Etwaige Einwendungen gegen das Vorhaben können vom 09.11.2015 bis zum 22.12.2015 schriftlich 
oder mündlich zur Niederschrift beim Landkreis Aurich, der Stadt Norden oder der Samtgemeinde 
Hage/Gemeinde Lütetsburg/Flecken Hage erhoben werden. Einwendungen werden dem Antragstel-
ler und den Behörden, deren Aufgabenbereich durch die Einwendungen berührt ist, bekannt gege-
ben. Auf Verlangen des Einwanderhebers sollen dessen Name und Anschrift vor der Bekanntgabe 
unkenntlich gemacht werden, wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des Genehmigungs-
verfahrens nicht erforderlich sind. Mit Ablauf der Einwendungsfrist werden alle Einwendungen aus-
geschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen.  
 
Die rechtzeitig gegen das Vorhaben erhobenen Einwendungen werden am 20.01.2016 um 12:30 Uhr 
im Sitzungssaal Zimmer 1.106 des Kreisverwaltungsgebäudes in Aurich mit den Einwanderhebern 
und der Antragstellerin erörtert. Der Erörterungstermin ist öffentlich. Er dient dazu, die rechtzeitig 
gegen das Vorhaben erhobenen Einwendungen zu erörtern soweit diese für die Prüfung der Geneh-
migungsvoraussetzungen nach dem BImSchG von Bedeutung sein können. Es soll denjenigen, die 
Einwendungen erhoben haben, Gelegenheit geben, ihre Einwendungen zu erläutern. Die formge-
recht erhobenen Einwendungen werden auch bei Ausbleiben des Antragstellers oder von Personen, 
die Einwendungen erhoben haben, erörtert.  
 
Sollte eine Verlegung des Erörterungstermins erforderlich sein, werden der Antragsteller und diejeni-
gen, die rechtzeitig Einwendungen erhoben haben über Ort und Zeit des neuen Erörterungstermins 
benachrichtigt. Die Benachrichtigung kann auch durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch öf-
fentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann.  
 
Aurich, den 30.10.2015 
 
Landkreis Aurich 
Der Landrat 
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Bekanntmachung einer Anlage nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz 
WG Finkentog GmbH &Co. KG i.G. 

 
Der Antragsteller WG Finkentog GmbH & Co. KG i.G., Fasanenweg 22, 26524 Lütetsburg, beabsichtigt 
auf dem Grundstück in der Gemarkung Hagermarsch, Flur 14, Flurstück 39/3, die Errichtung und den 
Betrieb einer Windenergieanlage des Typs Enercon E-70 E 4 mit einer Nabenhöhe von 64 m, mit ei-
ner Gesamthöhe von 99,5 m und einer Kapazität von 2.300 kW. Die Anlage soll voraussichtlich im 
Dezember 2016 in Betrieb genommen werden. 
Das Vorhaben bedarf der Genehmigung gem. § 4 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge 
(Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 
(BGBl. I S. 1274); zuletzt geändert durch Artikel 76 des Gesetzes vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 
1474), i. V. m. § 1 der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetz (Verord-
nung über genehmigungsbedürftige Anlagen – 4. BImSchV -) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 2. Mai 2013 (BGBl. I. S. 973), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 28. April 2015 
(BGBl. I S. 670), sowie der lfd. Nr. 1.6.2 der Anlage 1 zur 4. BImSchV. Zuständig für die Erteilung der 
Genehmigung ist der Landkreis Aurich.  
 
Der Landkreis Aurich hat nach Vorprüfung des Einzelfalles gemäß des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeit (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt 
geändert durch Artikel 93 des Gesetzes vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) festgestellt, dass gem. 
§ 3 b UVPG eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 
 
Das Vorhaben wird hiermit gem. § 10 Abs. 3 BImSchG öffentlich bekannt gemacht.  
 
Der Antrag auf Erteilung der Genehmigung und die diesem beigefügten Unterlagen, die Angaben 
über die Auswirkungen der Anlage auf die Nachbarschaft und die Allgemeinheit enthalten sowie die 
Umweltverträglichkeitsstudie liegen für die Dauer eines Monats zur Einsichtnahme aus. Die Ausle-
gungsfrist beginnt mit dem 09.11.2015 und endet am 08.12.2015. Die Unterlagen können bei den 
folgenden Stellen zu den dort angegebenen Zeiten eingesehen werden: 
 
 
- Landkreis Aurich,  

Kirchdorfer Straße 7-9,  
Zimmer-Nr. 114,  
26603 Aurich,  

 
während der Dienststunden:  
Montag bis Freitag in der Zeit von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr  
Montag bis Mittwoch in der Zeit von 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr  
Donnerstag in der Zeit von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr 

 
- Samtgemeinde Hage/ 

Gemeinde Hagermarsch,  
Hauptstraße 81,  
26524 Hage, 
im Bauamt, Zimmer 19 

 
während der Öffnungszeiten  
Montag bis Freitag in der Zeit von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr sowie 
Dienstag und Donnerstag in der Zeit von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr 

 
 



- 601 - 

- Stadt Norden,  
Am Markt 43,  
26506 Norden, 
im Erdgeschoss des Gebäudes des Fachbereichs Planen und Bauen 

 
während der Öffnungszeiten  
Montag bis Freitag in der Zeit von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr sowie 
Donnerstag in der Zeit von 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr 

 
 
Etwaige Einwendungen gegen das Vorhaben können vom 09.11.2015 bis zum 22.12.2015 schriftlich 
oder mündlich zur Niederschrift beim Landkreis Aurich, der Stadt Norden oder der Samtgemeinde 
Hage/Gemeinde Hagermarsch erhoben werden. Einwendungen werden dem Antragsteller und den 
Behörden, deren Aufgabenbereich durch die Einwendungen berührt ist, bekannt gegeben. Auf Ver-
langen des Einwanderhebers sollen dessen Name und Anschrift vor der Bekanntgabe unkenntlich 
gemacht werden, wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des Genehmigungsverfahrens 
nicht erforderlich sind. Mit Ablauf der Einwendungsfrist werden alle Einwendungen ausgeschlossen, 
die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen.  
 
Die rechtzeitig gegen das Vorhaben erhobenen Einwendungen werden am 20.01.2016 um 12:00 Uhr 
im Sitzungssaal Zimmer 1.106 des Kreisverwaltungsgebäudes in Aurich mit den Einwanderhebern 
und der Antragstellerin erörtert. Der Erörterungstermin ist öffentlich. Er dient dazu, die rechtzeitig 
gegen das Vorhaben erhobenen Einwendungen zu erörtern soweit diese für die Prüfung der Geneh-
migungsvoraussetzungen nach dem BImSchG von Bedeutung sein können. Es soll denjenigen, die 
Einwendungen erhoben haben, Gelegenheit geben, ihre Einwendungen zu erläutern. Die formge-
recht erhobenen Einwendungen werden auch bei Ausbleiben des Antragstellers oder von Personen, 
die Einwendungen erhoben haben, erörtert.  
 
Sollte eine Verlegung des Erörterungstermins erforderlich sein, werden der Antragsteller und diejeni-
gen, die rechtzeitig Einwendungen erhoben haben über Ort und Zeit des neuen Erörterungstermins 
benachrichtigt. Die Benachrichtigung kann auch durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch öf-
fentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann.  
 
Aurich, den 30.10.2015 
 
Landkreis Aurich 
Der Landrat 
 
 
 

 
 

Bekanntmachung einer Anlage nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz 
Kirchengemeinde Hage 

 
Der Antragsteller Kirchengemeinde Hage, Sankt Annenweg 1a, 26524 Lütetsburg, beabsichtigt auf 
dem Grundstück in der Gemarkung Hage, Flur 1, Flurstück 18/3, die Errichtung und den Betrieb einer 
Windenergieanlage des Typs Enercon E-70 E 4 mit einer Nabenhöhe von 64 m, mit einer Gesamthöhe 
von 99,5 m und einer Kapazität von 2.300 kW. Die Anlage soll voraussichtlich im Dezember 2016 in 
Betrieb genommen werden. 
Das Vorhaben bedarf der Genehmigung gem. § 4 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelt-
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einwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge 
(Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 
(BGBl. I S. 1274); zuletzt geändert durch Artikel 76 des Gesetzes vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 
1474), i. V. m. § 1 der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetz (Verord-
nung über genehmigungsbedürftige Anlagen – 4. BImSchV -) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 2. Mai 2013 (BGBl. I. S. 973), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 28. April 2015 
(BGBl. I S. 670), sowie der lfd. Nr. 1.6.2 der Anlage 1 zur 4. BImSchV. Zuständig für die Erteilung der 
Genehmigung ist der Landkreis Aurich.  
 
Der Landkreis Aurich hat nach Vorprüfung des Einzelfalles gemäß des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeit (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt 
geändert durch Artikel 93 des Gesetzes vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) festgestellt, dass gem. 
§ 3 b UVPG eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 
 
Das Vorhaben wird hiermit gem. § 10 Abs. 3 BImSchG öffentlich bekannt gemacht.  
 
Der Antrag auf Erteilung der Genehmigung und die diesem beigefügten Unterlagen, die Angaben 
über die Auswirkungen der Anlage auf die Nachbarschaft und die Allgemeinheit enthalten sowie die 
Umweltverträglichkeitsstudie liegen für die Dauer eines Monats zur Einsichtnahme aus. Die Ausle-
gungsfrist beginnt mit dem 09.11.2015 und endet am 08.12.2015. Die Unterlagen können bei den 
folgenden Stellen zu den dort angegebenen Zeiten eingesehen werden: 
 
 
- Landkreis Aurich,  

Kirchdorfer Straße 7-9,  
Zimmer-Nr. 114,  
26603 Aurich,  

 
während der Dienststunden:  
Montag bis Freitag in der Zeit von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr  
Montag bis Mittwoch in der Zeit von 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr  
Donnerstag in der Zeit von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr 

 
- Samtgemeinde Hage/ 

Flecken Hage,  
Hauptstraße 81,  
26524 Hage, 
im Bauamt, Zimmer 19 

 
während der Öffnungszeiten  
Montag bis Freitag in der Zeit von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr sowie 
Dienstag und Donnerstag in der Zeit von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr 

 
- Stadt Norden,  

Am Markt 43,  
26506 Norden, 
im Erdgeschoss des Gebäudes des Fachbereichs Planen und Bauen 

 
während der Öffnungszeiten  
Montag bis Freitag in der Zeit von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr sowie 
Donnerstag in der Zeit von 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr 
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Etwaige Einwendungen gegen das Vorhaben können vom 09.11.2015 bis zum 22.12.2015 schriftlich 
oder mündlich zur Niederschrift beim Landkreis Aurich, der Stadt Norden oder der Samtgemeinde 
Hage/Flecken Hage erhoben werden. Einwendungen werden dem Antragsteller und den Behörden, 
deren Aufgabenbereich durch die Einwendungen berührt ist, bekannt gegeben. Auf Verlangen des 
Einwanderhebers sollen dessen Name und Anschrift vor der Bekanntgabe unkenntlich gemacht wer-
den, wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des Genehmigungsverfahrens nicht erforder-
lich sind. Mit Ablauf der Einwendungsfrist werden alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf 
besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen.  
 
Die rechtzeitig gegen das Vorhaben erhobenen Einwendungen werden am 20.01.2016 um 11:30 Uhr 
im Sitzungssaal Zimmer 1.106 des Kreisverwaltungsgebäudes in Aurich mit den Einwanderhebern 
und der Antragstellerin erörtert. Der Erörterungstermin ist öffentlich. Er dient dazu, die rechtzeitig 
gegen das Vorhaben erhobenen Einwendungen zu erörtern soweit diese für die Prüfung der Geneh-
migungsvoraussetzungen nach dem BImSchG von Bedeutung sein können. Es soll denjenigen, die 
Einwendungen erhoben haben, Gelegenheit geben, ihre Einwendungen zu erläutern. Die formge-
recht erhobenen Einwendungen werden auch bei Ausbleiben des Antragstellers oder von Personen, 
die Einwendungen erhoben haben, erörtert.  
 
Sollte eine Verlegung des Erörterungstermins erforderlich sein, werden der Antragsteller und diejeni-
gen, die rechtzeitig Einwendungen erhoben haben über Ort und Zeit des neuen Erörterungstermins 
benachrichtigt. Die Benachrichtigung kann auch durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch öf-
fentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann.  
 
Aurich, den 30.10.2015 
 
Landkreis Aurich 
Der Landrat 
 
 

 
 

Bekanntmachung einer Anlage nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz  
Neue Energien Hage GmbH 

 
 
Der Antragsteller Neue Energien Hage GmbH, Hauptstraße 81, 26524 Hage, beabsichtigt auf dem 
Grundstück in der Gemarkung Hage, Flur 1, Flurstück 20, die Errichtung und den Betrieb einer Wind-
energieanlage des Typs Enercon E-70 E 4 mit einer Nabenhöhe von 64 m, mit einer Gesamthöhe von 
99,5 m und einer Kapazität von 2.300 kW. Die Anlage soll voraussichtlich im Dezember 2016 in Be-
trieb genommen werden. 
Das Vorhaben bedarf der Genehmigung gem. § 4 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge 
(Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 
(BGBl. I S. 1274); zuletzt geändert durch Artikel 76 des Gesetzes vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 
1474), i. V. m. § 1 der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetz (Verord-
nung über genehmigungsbedürftige Anlagen – 4. BImSchV -) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 2. Mai 2013 (BGBl. I. S. 973), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 28. April 2015 
(BGBl. I S. 670), sowie der lfd. Nr. 1.6.2 der Anlage 1 zur 4. BImSchV. Zuständig für die Erteilung der 
Genehmigung ist der Landkreis Aurich.  
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Der Landkreis Aurich hat nach Vorprüfung des Einzelfalles gemäß des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeit (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt 
geändert durch Artikel 93 des Gesetzes vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) festgestellt, dass gem. 
§ 3 b UVPG eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 
 
Das Vorhaben wird hiermit gem. § 10 Abs. 3 BImSchG öffentlich bekannt gemacht.  
 
Der Antrag auf Erteilung der Genehmigung und die diesem beigefügten Unterlagen, die Angaben 
über die Auswirkungen der Anlage auf die Nachbarschaft und die Allgemeinheit enthalten sowie die 
Umweltverträglichkeitsstudie liegen für die Dauer eines Monats zur Einsichtnahme aus. Die Ausle-
gungsfrist beginnt mit dem 09.11.2015 und endet am 08.12.2015. Die Unterlagen können bei den 
folgenden Stellen zu den dort angegebenen Zeiten eingesehen werden: 
 
 
- Landkreis Aurich,  

Kirchdorfer Straße 7-9,  
Zimmer-Nr. 114,  
26603 Aurich,  

 
während der Dienststunden:  
Montag bis Freitag in der Zeit von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr  
Montag bis Mittwoch in der Zeit von 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr  
Donnerstag in der Zeit von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr 

 
- Samtgemeinde Hage 

Gemeinde Lütetsburg,  
Hauptstraße 81,  
26524 Hage, 
im Bauamt, Zimmer 19 

 
während der Öffnungszeiten  
Montag bis Freitag in der Zeit von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr sowie 
Dienstag und Donnerstag in der Zeit von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr 

 
- Stadt Norden,  

Am Markt 43,  
26506 Norden, 
im Erdgeschoss des Gebäudes des Fachbereichs Planen und Bauen 

 
während der Öffnungszeiten  
Montag bis Freitag in der Zeit von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr sowie 
Donnerstag in der Zeit von 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr 

 
 
Etwaige Einwendungen gegen das Vorhaben können vom 09.11.2015 bis zum 22.12.2015 schriftlich 
oder mündlich zur Niederschrift beim Landkreis Aurich, der Stadt Norden oder der Samtgemeinde 
Hage/Gemeinde Lütetsburg erhoben werden. Einwendungen werden dem Antragsteller und den 
Behörden, deren Aufgabenbereich durch die Einwendungen berührt ist, bekannt gegeben. Auf Ver-
langen des Einwanderhebers sollen dessen Name und Anschrift vor der Bekanntgabe unkenntlich 
gemacht werden, wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des Genehmigungsverfahrens 
nicht erforderlich sind. Mit Ablauf der Einwendungsfrist werden alle Einwendungen ausgeschlossen, 
die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen.  
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Die rechtzeitig gegen das Vorhaben erhobenen Einwendungen werden am 20.01.2016 um 11:00 Uhr 
im Sitzungssaal Zimmer 1.106 des Kreisverwaltungsgebäudes in Aurich mit den Einwanderhebern 
und der Antragstellerin erörtert. Der Erörterungstermin ist öffentlich. Er dient dazu, die rechtzeitig 
gegen das Vorhaben erhobenen Einwendungen zu erörtern soweit diese für die Prüfung der Geneh-
migungsvoraussetzungen nach dem BImSchG von Bedeutung sein können. Es soll denjenigen, die 
Einwendungen erhoben haben, Gelegenheit geben, ihre Einwendungen zu erläutern. Die formge-
recht erhobenen Einwendungen werden auch bei Ausbleiben des Antragstellers oder von Personen, 
die Einwendungen erhoben haben, erörtert.  
 
Sollte eine Verlegung des Erörterungstermins erforderlich sein, werden der Antragsteller und diejeni-
gen, die rechtzeitig Einwendungen erhoben haben über Ort und Zeit des neuen Erörterungstermins 
benachrichtigt. Die Benachrichtigung kann auch durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch öf-
fentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann.  
 
Aurich, den 30.10.2015 
 
Landkreis Aurich 
Der Landrat 
 
 

 
 

Bekanntmachung einer Anlage nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz  
Gustav Claashen 

 
Der Antragsteller Gustav Claashen, Fasanenweg 22, 26524 Lütetsburg, beabsichtigt auf den Grund-
stücken in der Gemarkung Lütetsburg, Flur 1, Flurstücke 7/4 und 22 und Flur 2, Flurstück 8/4, die 
Errichtung und den Betrieb von vier Windenergieanlagen des Typs Enercon E-70 E 4 mit einer Na-
benhöhe von je 64 m, mit einer Gesamthöhe von je 99,5 m und einer Kapazität von je 2.300 kW. Die 
Anlagen sollen voraussichtlich im Dezember 2016 in Betrieb genommen werden. 
Das Vorhaben bedarf der Genehmigung gem. § 4 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge 
(Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 
(BGBl. I S. 1274); zuletzt geändert durch Artikel 76 des Gesetzes vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 
1474), i. V. m. § 1 der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetz (Verord-
nung über genehmigungsbedürftige Anlagen – 4. BImSchV -) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 2. Mai 2013 (BGBl. I. S. 973), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 28. April 2015 
(BGBl. I S. 670), sowie der lfd. Nr. 1.6.2 der Anlage 1 zur 4. BImSchV. Zuständig für die Erteilung der 
Genehmigung ist der Landkreis Aurich.  
 
Der Landkreis Aurich hat nach Vorprüfung des Einzelfalles gemäß des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeit (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt 
geändert durch Artikel 93 des Gesetzes vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) festgestellt, dass gem. 
§ 3 b UVPG eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 
 
Das Vorhaben wird hiermit gem. § 10 Abs. 3 BImSchG öffentlich bekannt gemacht.  
 
Der Antrag auf Erteilung der Genehmigung und die diesem beigefügten Unterlagen, die Angaben 
über die Auswirkungen der Anlage auf die Nachbarschaft und die Allgemeinheit enthalten sowie die 
Umweltverträglichkeitsstudie liegen für die Dauer eines Monats zur Einsichtnahme aus. Die Ausle-
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gungsfrist beginnt mit dem 09.11.2015 und endet am 08.12.2015. Die Unterlagen können bei den 
folgenden Stellen zu den dort angegebenen Zeiten eingesehen werden: 
 
 
- Landkreis Aurich,  

Kirchdorfer Straße 7-9,  
Zimmer-Nr. 114,  
26603 Aurich,  

 
während der Dienststunden:  
Montag bis Freitag in der Zeit von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr  
Montag bis Mittwoch in der Zeit von 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr  
Donnerstag in der Zeit von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr 

 
- Samtgemeinde Hage/ 

Gemeinde Lütetsburg,  
Hauptstraße 81,  
26524 Hage, 
im Bauamt, Zimmer 19 

 
während der Öffnungszeiten  
Montag bis Freitag in der Zeit von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr sowie 
Dienstag und Donnerstag in der Zeit von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr 

 
- Stadt Norden,  

Am Markt 43,  
26506 Norden, 
im Erdgeschoss des Gebäudes des Fachbereichs Planen und Bauen 

 
während der Öffnungszeiten  
Montag bis Freitag in der Zeit von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr sowie 
Donnerstag in der Zeit von 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr 

 
 
Etwaige Einwendungen gegen das Vorhaben können vom 09.11.2015 bis zum 22.12.2015 schriftlich 
oder mündlich zur Niederschrift beim Landkreis Aurich, der Stadt Norden oder der Samtgemeinde 
Hage/Gemeinde Lütetsburg  erhoben werden. Einwendungen werden dem Antragsteller und den 
Behörden, deren Aufgabenbereich durch die Einwendungen berührt ist, bekannt gegeben. Auf Ver-
langen des Einwanderhebers sollen dessen Name und Anschrift vor der Bekanntgabe unkenntlich 
gemacht werden, wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des Genehmigungsverfahrens 
nicht erforderlich sind. Mit Ablauf der Einwendungsfrist werden alle Einwendungen ausgeschlossen, 
die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen.  
 
Die rechtzeitig gegen das Vorhaben erhobenen Einwendungen werden am 20.01.2016 um 09:00 Uhr 
im Sitzungssaal Zimmer 1.106 des Kreisverwaltungsgebäudes in Aurich mit den Einwanderhebern 
und der Antragstellerin erörtert. Der Erörterungstermin ist öffentlich. Er dient dazu, die rechtzeitig 
gegen das Vorhaben erhobenen Einwendungen zu erörtern soweit diese für die Prüfung der Geneh-
migungsvoraussetzungen nach dem BImSchG von Bedeutung sein können. Es soll denjenigen, die 
Einwendungen erhoben haben, Gelegenheit geben, ihre Einwendungen zu erläutern. Die formge-
recht erhobenen Einwendungen werden auch bei Ausbleiben des Antragstellers oder von Personen, 
die Einwendungen erhoben haben, erörtert.  
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Sollte eine Verlegung des Erörterungstermins erforderlich sein, werden der Antragsteller und diejeni-
gen, die rechtzeitig Einwendungen erhoben haben über Ort und Zeit des neuen Erörterungstermins 
benachrichtigt. Die Benachrichtigung kann auch durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch öf-
fentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann.  
 
Aurich, den 30.10.2015 
 
Landkreis Aurich 
Der Landrat 
 
 

 
B. Bekanntmachungen der Stadt Emden 

 

 
Zweckvereinbarung 

zwischen 
dem Landkreis Emsland, vertreten durch den Landrat - nachfolgend Landkreis genannt - , Ordenie-

derung 1, 49716 Meppen 
und 

der Stadt Emden, vertreten durch den Oberbürgermeister, - nachfolgend Stadt genannt - , Fricken-
steinplatz 2, 26721 Emden 

 
Präambel  
 
Im Zuge der Umsetzung der Internationalen Gesundheitsvorschriften (angenommen in der 58. Welt-
gesundheitsversammlung am 23. Mai 2005) sowie des Gesetzes zur Durchführung der Internationa-
len Gesundheitsvorschriften 2005 (IGV-Durchführungsgesetz – IGV-DG) vom 21. März 2013 (BGBl. I 
S. 566) wurde seitens des Landes Niedersachsen durch Änderung des Niedersächsischen Gesetzes 
über den öffentlichen Gesundheitsdienst vom 24. März 2006, geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 11.12.2013 (Nds. GVBl. S. 282), u.a. die Aufgaben des hafenärztlichen Dienstes allen Landkreisen 
und kreisfreien Städte übertragen.  
 
In der Praxis nimmt der hafenärztliche Dienst der Stadt Emden bereits seit dem Jahre 2006 die Auf-
gaben nach §§ 15, 18 und 19 IGV-DG für den Seehafen Papenburg wahr. Aus Sicht des Landkreises 
Emsland und der Stadt Emden hat sich die Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren in der hafen-
ärztlichen Versorgung des Seehafens Papenburg bewährt. Es ist daher zwischen den beiden Kommu-
nen verabredet worden, die bestehende Regelung fortzuführen.  
 
Aufgrund der nun bestehenden Rechtsgrundlagen wird gem. § 5 des Niedersächsischen Gesetzes 
über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG) nachstehender Vertrag geschlossen. 
 

§ 1 
Inhalt und Umfang 

 
Der Landkreis überträgt gem. § 5 Abs. 1 Satz 1 des Nds. Gesetzes über die kommunale Zusammenar-
beit  (NKomZG) in der Fassung vom 21. Dezember 2011 der Stadt  für den Seehafen Papenburg die 
Aufgaben des hafenärztlichen Dienstes gem. dem Gesetz über die Durchführung der Internationalen 
Gesundheitsvorschriften 2005 (IGV-DG) in der Fassung vom 21. März 2013 in Verbindung mit § 3 Abs. 
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1 Nr. 4 des Gesetzes zur Änderung des Nds. Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst 
(NGÖGD) in der Fassung vom 11.12.2013 mit Wirkung vom 01.01.2014. 
 
Die Übertragung umfasst die Wahrnehmung der Aufgaben nach § 15 (Entgegennahme der See-
gesundheitserklärung), § 18 (Erteilung der freien Verkehrserlaubnis) und § 19 (Überprüfung der 
Schiffshygiene) des IGV-Durchführungsgesetzes (IGV-DG).  
 
Des Weiteren führt der hafenärztliche Dienst der Stadt, bei Bedarf bei Schiffen im nationalen Ver-
kehr, alle erforderlichen Überprüfungen nach der Trinkwasserverordnung durch. Ausgenommen sind 
ortsgebundene Schiffe mit einer ständigen Wasserversorgung, wie z.B. Restaurantschiffe. 
 
Die Ausstellung von Rezepten für die Schiffsapotheken nach dem Betäubungsmittelgesetz vom 
01. März 1994, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Mai 2015 (BGBl. I S. 725) ob-
liegt ausschließlich dem hafenärztlichen Dienst der Stadt.  
 
Der Landkreis setzt die Stadt Papenburg, als Betreiberin des Seehafens, von der Übertragung der 
Aufgaben in Kenntnis.  
 

§ 2 
Notfallplanung 

 
Dem hafenärztlichen Dienst der Stadt wird seitens des Hafenbetreibers die gem. § 13 Abs. 9 IGV-DG 
geforderte Notfallplanung zur Verfügung gestellt.  
 
Darüber hinaus erklärt sich der hafenärztliche Dienst der Stadt bereit, dem Landkreis im  Falle eines 
Schadensereignisses im Hafen Papenburg bei Bedarf fachberatend zur Verfügung zu stehen.  
 

§ 3 
Kostenregelung 

 
Die Stadt stellt die personelle und sächliche Ausstattung des hafenärztlichen Dienstes sicher.  
 
Für die entstandenen Aufwendungen erhält die Stadt vom Land Niedersachsen eine pauschale jährli-
che Kostenerstattung. Darüber hinaus werden für die erbrachten Amtshandlungen Gebühren und 
Auslagen nach der Allgemeinen Gebührenordnung (AllGO) vom 05. Juni 1997, in der zur Zeit gültigen 
Fassung, in Verbindung mit dem Nds. Verwaltungskostengesetz (NVwKostG) vom 25. April 2007, in 
der zur Zeit gültigen Fassung, erhoben. Die Einnahmen aus Gebühren und Auslagen fallen ausschließ-
lich der Stadt zu. 
 
Der Landkreis Emsland beteiligt sich im Rahmen der Kostenberechnung (Anlage 1) an den ungedeck-
ten Kosten für den hafenärztlichen Dienst. Die anteiligen Kosten werden pauschal abgegolten und 
jährlich zum 01.07. eines Jahres an die Stadt Emden gezahlt. Die Kostenberechnung soll, mit Wirkung 
ab dem jeweiligen Folgejahr, alle 5 Jahre aktualisiert werden. 
 

§ 4 
Haftung 

 
Die Stadt haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen als Anstellungsträger bzw. Dienstherr aus-
schließlich für die Schäden, die städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Dritten in Ausübung 
ihrer dienstlichen Funktionen verursachen. 
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§ 5 
In-Kraft-Treten, Kündigung 

 
Die Vereinbarung tritt am Tage nach der letzten Bekanntmachung (§ 5 Abs.6 NKomZG) in Kraft. 
 
Die Vereinbarung kann mit einer Frist von einem Jahr zum Ende eines Kalenderjahres gekündigt wer-
den. 
 
Die Anlage 1 kann mit einer Frist von 6 Monaten zum Ende des Kalenderjahres gekündigt werden. 
 
Diese Vereinbarung kann im beiderseitigen Einvernehmen jederzeit schriftlich aufgelöst werden. 
 

§ 6 
Schlussbestimmungen 

 
Ergänzungen oder Veränderungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Nebenabreden 
bestehen nicht.  
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein oder wer-
den oder sollte sich in der Vereinbarung eine Lücke befinden, so wird hierdurch die Gültigkeit der 
übrigen Bestimmungen selbst nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen oder zur Aus-
füllung der Lücke soll eine angemessene Regelung treten, die, soweit möglich, dem an nächstem 
kommt, was die Vertragsparteien gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck dieser Vereinbarung 
gewollt haben würden, wenn sie den Punkt bedacht hätten.  
 
 
 
Emden, den 26.08.2015 Meppen, den 19.08.2015 
 
Stadt Emden Landkreis Emsland 
 
Der Oberbürgermeister Der Landrat 
Bornemann Winter 
 
 

 
C. Bekanntmachungen sonstiger öffentlicher Körperschaften 

 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

in der Flurbereinigung Freepsum-Uhlsmeer 
Ausführungsanordnung 

 
In der Flurbereinigung Freepsum-Uhlsmeer, Landkreis Aurich, wird hiermit die Ausführung des Flur-
bereinigungsplanes gemäß § 61 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) i. d. F. der Bekanntmachung 
vom 16.03.1976 (BGBl. I, S. 546), zuletzt geändert durch Art. 17 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I 
S. 2794), angeordnet. 
 
Der neue Rechtszustand tritt mit Wirkung vom 02.11.2015, 0.00 Uhr ein. Zu diesem Stichtag gehen 
die eingebrachten Flurstücke rechtlich unter und an deren Stelle tritt der neue Bestand. 
Etwaige Änderungen oder Nachträge zum Flurbereinigungsplan beziehen sich in ihrer zeitlichen 
Wirksamkeit jeweils auf das vorgenannte Datum. 
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Über Anträge auf Regelung von Pachtverhältnissen gemäß §§ 70 und 71 FlurbG sowie auf Entschei-
dung über die Beteiligung von Nießbrauchern an den Eigentümern zur Last fallenden Beiträgen (§ 19 
FlurbG) entscheidet gemäß § 71 Satz 1 FlurbG die Flurbereinigungsbehörde. Die Anträge müssen 
gemäß § 71 Satz 3 FlurbG innerhalb von 3 Monaten nach Erlass dieser Ausführungsanordnung beim 
ArL Weser-Ems, Geschäftsstelle Aurich, Oldersumer Straße 48, 26603 Aurich, gestellt werden. 
 
Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686), 
zuletzt geändert durch Artikel 171 der Verordnung vom 31.08.2015 (BGBl. I S. 1474), wird hiermit die 
sofortige Vollziehung der Ausführungsanordnung angeordnet. 
 
Gründe: 
Die gegen den am 14.11.2014 den Beteiligten vorgelegten Flurbereinigungsplan erhobenen Wider-
sprüche sind im Verhandlungswege ausgeräumt worden. Gegen den am 26.08.2015 vorgelegten 
Nachtrag 1 sind Widersprüche nicht erhoben worden Die Voraussetzungen für den Erlass der Ausfüh-
rungsanordnung gemäß § 61 FlurbG liegen daher vor. 
 
Die tatsächlichen Überleitungen in den neuen Zustand sind durch die Überleitungsbestimmungen zur 
Vorläufigen Besitzeinweisung vom 05.11.2012 bereits geregelt worden. Weiterer Bestimmungen 
bedarf es daher nicht. 
 
Die sofortige Vollziehung ist angeordnet worden, weil es im besonderen öffentlichen Interesse liegt, 
die öffentlichen Bücher möglichst frühzeitig zu berichtigen. Die aufschiebende Wirkung eines Wider-
spruches gegen die Ausführungsanordnung würde die grundbuchrechtliche Abwicklung von geplan-
ten Verkäufen hinausschieben und zu Rechtsunsicherheiten führen.  
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Amt für regiona-
le Landesentwicklung (ArL) Weser-Ems, Theodor-Tantzen-Platz 8, 26122 Oldenburg sowie bei der 
Geschäftsstelle Aurich des ArL Weser-Ems, Oldersumer Straße 48, 26603 Aurich, schriftlich oder zur 
Niederschrift Widerspruch erhoben werden. 
 
Gemäß § 115 FlurbG beginnt die Rechtsbehelfsfrist, wenn öffentliche Bekanntmachung erfolgt, mit 
dem ersten Tage der Bekanntmachung. Bei schriftlicher Einlegung wird die Frist nur gewahrt, wenn 
das Widerspruchsschreiben bis zum Ablauf der angegebenen Frist beim Amt für regionale Landes-
entwicklung (ArL) Weser-Ems, Theodor-Tantzen-Platz 8, 26122 Oldenburg oder bei der Geschäftsstel-
le Aurich des ArL Weser-Ems, Oldersumer Straße 48, 26603 Aurich eingegangen ist. 
 
Hinweis: Gemäß § 27a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz wird diese öffentliche Bekanntmachung 
auch im Internet unter www.flurb-we.niedersachsen.de in der Rubrik „Öffentliche Bekanntmachun-
gen“ eingestellt. 
 
Aurich, 22.10.2015 
 
Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems 
- Geschäftsstelle Aurich - 
 
Im Auftrage 
Westphal 
 
 

 
 

http://www.flurb-we.niedersachsen.de/
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Öffentliche Bekanntmachung 
in der Flurbereinigung Hesel-Friedeburg 

II. Anordnung 
 

In dem Flurbereinigungsverfahren Hesel-Friedeburg wird aufgrund des § 8 des Flurbereinigungsge-
setzes i. d. F. vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Art. 17 des Gesetzes vom 
19.12.2008 (BGBl. I S. 2794), angeordnet: 
 
1. die Zuziehung folgender Flurstücke: 
 
Gemeindebezirk Friedeburg 
 
Gemarkung Wiesedermeer  Flur 7  Flurstück14/3 
Gemarkung Reepsholt  Flur 5  Flurstück64/4 
 Flur 18  Flurstück98/1 
Gemarkung Dose  Flur 23  Flurstück102 
Gemarkung Hesel  Flur 7  Flurstück3/1 
 
Gemeindebezirk Zetel 
Gemarkung Neuenburg  Flur 36  Flurstücke90, 125 
 
Gemeindebezirk Wiesmoor, Stadt 
Gemarkung Wiesmoor  Flur 22  Flurstück14/5 
 
2. die Ausschließung folgender Flurstücke: 
 
Gemeindebezirk Friedeburg 
Gemarkung Wiesede  Flur 5  Flurstück24/1 
Gemarkung Hesel  Flur 5  Flurstück23/2 
 Flur 7  Flurstück4/2 
 Flur 9  Flurstück32/1 
Gemarkung Friedeburg  Flur 10  Flurstück175 
 
Durch diese Anordnung vergrößert sich die Verfahrensfläche um 1,4109 ha auf rd. 1.084 ha. Die hin-
zuzuziehenden bzw. auszuschließenden Flurstücke sind in der zu dieser Anordnung gehörenden Ge-
bietskarte gekennzeichnet. 
 
Gründe: 
Die Flurstücke werden zum Verfahren zugezogen, um eine stärkere Zusammenlegung sowie eine 
Verkürzung der Entfernung zur Hoflage und somit eine Steigerung der Produktivität der betroffenen 
Teilnehmer zu erreichen. Die auszuschließenden Flurstücke sind bereits in anderen Verfahren betei-
ligt. 
 
Beschränkung der Nutzungs- und Baurechte im Flurbereinigungsgebiet (§ 34 FlurbG) 
Für die zugezogenen Flurstücke gelten folgende Einschränkungen 
1. In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung des ArL Weser-Ems, Geschäftsstelle 

Aurich, Oldersumer Straße 48, 26603 Aurich, nur Änderungen vorgenommen werden, die zum 
ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören, 

2. Bauwerke, Brunnen, Gräben, Wälle, Einfriedigungen und ähnliche Anlagen dürfen nur mit Zu-
stimmung des ArL Weser-Ems, Geschäftsstelle Aurich errichtet, hergestellt, wesentlich verändert 
oder beseitigt werden, 

3. Obstbäume, Beerensträucher, Bäume, Hecken, Feld- und Ufergehölze dürfen nur mit Zustimmung 
des ArL Weser-Ems, Geschäftsstelle Aurich beseitigt werden, 
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4. Holzeinschläge und Baumaßnahmen dürfen nur mit Zustimmung des ArL Weser-Ems, Geschäfts-
stelle Aurich ausgeführt werden. 

Änderungen oder Herstellung von Anlagen ohne eine nachweisbare Genehmigung des ArL Weser-
Ems, Geschäftsstelle Aurich können im Flurbereinigungsverfahren unberücksichtigt bleiben. Das ArL 
Weser-Ems, Geschäftsstelle Aurich kann den früheren Zustand auf Kosten desjenigen, der eine solche 
Änderung oder Herstellung veranlasst hat, wieder herstellen lassen. Gegebenenfalls sind Ersatzpflan-
zungen anzuordnen. 
 
Anmeldung von Rechten (§ 14 FlurbG) 
Rechte und Pflichten, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Flurbe-
reinigungsverfahren berechtigen können, sind innerhalb von 3 Monaten beim ArL Weser-Ems, Ge-
schäftsstelle Aurich anzumelden. 
Insbesondere kommen in Betracht: 
a) Rechte der Wasser- und Bodenverbände, deren Gebiet mit dem Flurbereinigungsgebiet räumlich 

zusammenhängt und dieses beeinflusst oder von ihm beeinflusst wird, 
b) Rechte an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken oder persönliche Rechte, 

die zum Besitz oder zur Nutzung solcher Grundstücke berechtigen oder die Nutzung beschränken 
(z.B. Pacht-, Miet- oder ähnliche Rechte), 

c) die Verpflichtung zum Unterhalt von Anlagen nach § 45 Abs. 1 S. 2 FlurbG, d.h. Anlagen, die dem 
öffentlichen Verkehr, dem Hochwasserschutz, der öffentlichen Wasser- und Energieversorgung 
sowie der Abwasserverwertung oder -beseitigung dienen, 

d) Eigentumsrechte an den unter c) genannten Anlagen, 
e) Rechte an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken, insbesondere Nutzungs-

rechte oder andere Dienstbarkeiten, wie Wasserleitungsgerechtigkeiten, außerdem Wege-, Was-
ser- und Fischereirechte, die vor dem 01.01.1900 begründet worden sind und deshalb der Eintra-
gung in das Grundbuch nicht bedurften, 

f) Rechte an den unter e) bezeichneten Rechten, 
g) Rechte an Grundstücken, die noch nicht in das Grundbuch oder das Liegenschaftskataster 

übernommen worden sind. 
 
Werden Rechte nach Ablauf der Frist von 3 Monaten angemeldet, so kann das ArL Weser-Ems, Ge-
schäftsstelle Aurich die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gemäß § 14 Abs. 2 und 
3 FlurbG gelten lassen. 
Sind Eintragungen im Grundbuch durch Rechtsübergang außerhalb des Grundbuches unrichtig ge-
worden, werden die Beteiligten darauf hingewiesen, im eigenen Interesse beim Grundbuchamt auf 
eine baldige Berichtigung des Grundbuches hinzuwirken bzw. den Auflagen des Grundbuchamtes zur 
Beschaffung fehlender Unterlagen umgehend nachzukommen. 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Amt für regiona-
le Landesentwicklung (ArL) Weser-Ems, Theodor-Tantzen-Platz 8, 26122 Oldenburg sowie bei der 
Geschäftsstelle Aurich des ArL Weser-Ems, Oldersumer Straße 48, 26603 Aurich, schriftlich oder zur 
Niederschrift Widerspruch erhoben werden. 
Gemäß § 115 FlurbG beginnt die Rechtsbehelfsfrist, wenn öffentliche Bekanntmachung erfolgt, mit 
dem ersten Tage der Bekanntmachung. Bei schriftlicher Einlegung wird die Frist nur gewahrt, wenn 
das Widerspruchsschreiben bis zum Ablauf der angegebenen Frist beim Amt für regionale Landes-
entwicklung (ArL) Weser-Ems, Theodor-Tantzen-Platz 8, 26122 Oldenburg oder bei der Geschäftsstel-
le Aurich des ArL Weser-Ems, Oldersumer Straße 48, 26603 Aurich eingegangen ist. 
 
Hinweise:  
Sollten bei geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde gemacht wer-
den, wird darauf hingewiesen, dass diese Funde meldepflichtig sind. Es wird gebeten, die Funde un-
verzüglich einer Denkmalbehörde oder einem Beauftragten für die Archäologische Denkmalpflege zu 
melden. 
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Gemäß § 27a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz wird diese öffentliche Bekanntmachung auch im 
Internet unter www.flurb-we.niedersachsen.de in der Rubrik „Öffentliche Bekanntmachungen“ ein-
gestellt. 
 
Aurich, 20.10.2015 
 
Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems 
- Geschäftsstelle Aurich - 
 
Im Auftrage 
Ihler 
 
 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
in der Flurbereinigung Hesel-Friedeburg 

Vorläufige Besitzeinweisung 
 
1. In dem mit Beschluss vom 09.08.2010 angeordneten sowie durch Anordnungen vom 07.11.2012 

und 20.10.2015 geänderten Flurbereinigungsverfahren Hesel-Friedeburg (s. Hinweis Nr. 3) wer-
den die Beteiligten gem. §§ 65 und 66 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 
16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794), hier-
mit zum 01.01.2016 vorläufig in den Besitz der neuen Grundstücke eingewiesen. 

 
2. Die tatsächliche Überleitung in den neuen Zustand, d. h. der Übergang des Besitzes, der Verwal-

tung und der Nutzung der neuen Grundstücke, wird im Einzelnen durch die Überleitungsbestim-
mungen vom heutigen Tage geregelt. Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft der Flurbereini-
gung Hesel-Friedeburg wurde gemäß § 65 Abs. 2 FlurbG i. V. m. § 62 Abs. 2 FlurbG zu den Überlei-
tungsbestimmungen gehört. 

 
3. Die Überleitungsbestimmungen liegen während der Bekanntmachung dieser Anordnung der vor-

läufigen Besitzeinweisung gemäß § 65 FlurbG zur Einsichtnahme für die Beteiligten während der 
Dienststunden bei der Gemeinde Friedeburg, Friedeburger Hauptstr. 96, 26446 Friedeburg, der 
Gemeinde Bockhorn, Am Markt 1, 26345 Bockhorn, der Gemeinde Zetel, Ohrbült 1, 26340 Zetel 
sowie der Stadt Wiesmoor, Hauptstr. 193, 26639 Wiesmoor aus. 
Die Einsichtnahme in die Überleitungsbestimmungen wird jedem Beteiligten dringend empfohlen. 

 
4. Mit dem in den Überleitungsbestimmungen aufgeführten Zeitpunkt gehen der Besitz, die Verwal-

tung und die Nutzung der neuen Grundstücke auf die neuen Empfänger über (§ 66 FlurbG); es 
dürfen also nur noch die zugewiesenen neuen Grundstücke bewirtschaftet werden. 

 
5. Die Ergebnisse der neuen Feldeinteilung werden den Teilnehmern (Eigentümer und Erbbaube-

rechtigte), denen neue Flächen zugeteilt werden, in gesonderten Terminen erläutert. Die Ladung 
dazu erfolgt durch persönliches Anschreiben. 

 
Allen Teilnehmern, die nicht von Änderungen betroffen sind, sowie den Nebenbeteiligten (wie 
Pächtern und anderen Inhabern von Rechten an Grundstücken) wird die neue Feldeinteilung  in 
einem Termin am Mittwoch, dem 09.12.2015 von 9:00 - 12:00 Uhr und von 14:00 bis 17:00 Uhr 
im Hotel "Deutsches Haus", Hauptstr. 87, 26446 Friedeburg bekannt gegeben. 

 

http://www.flurb-we.niedersachsen.de/
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6. Die rechtlichen Wirkungen der vorläufigen Besitzeinweisung enden mit der Ausführung des Flur-
bereinigungsplanes. Bis zum Eintritt des neuen Rechtszustandes gemäß §§ 62 und 63 FlurbG kann 
auch nur über die bisherigen Grundstücke grundbuchmäßig verfügt werden. Hiervon sollte aber 
nach Möglichkeit abgesehen werden. Falls jedoch aus zwingenden Gründen grundbuchmäßige 
Verfügungen getroffen werden müssen, werden die Teilnehmer gebeten, zuvor bei dem ArL We-
ser-Ems, Geschäftsstelle Aurich als zuständiger Flurbereinigungsbehörde Auskunft einzuholen. 

 
7. Soweit einvernehmliche Lösungen zwischen den Vertragsparteien über Leistungen des Nieß-

brauchs (§ 69 FlurbG), Pachtausgleich (§ 70 Abs. 1 FlurbG) und die Auflösung von Pachtverhältnis-
sen (§ 70 Abs. 2 FlurbG) nicht getroffen werden können, entscheidet gemäß § 71 FlurbG i. V. m 
§ 66 Abs. 2 FlurbG die Flurbereinigungsbehörde. Die Entscheidung ergeht nur auf Antrag. 
Im Falle des § 70 Abs. 2 FlurbG (Auflösung des Pachtverhältnisses wegen wesentlicher Erschwe-
rung) ist nur der Pächter antragsberechtigt. 

 
Die Anträge sind spätestens drei Monate nach Anordnung der vorläufigen Besitzeinweisung bei 
dem ArL Weser-Ems, Geschäftsstelle Aurich als zuständiger Flurbereinigungsbehörde zu stellen. 
Der Lauf der Frist beginnt am ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung dieser Anordnung der 
vorläufigen Besitzeinweisung gemäß § 65 FlurbG. 

 
8. Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 3 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) vom 19.03.1991 

(BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Art. 171 der Verordnung vom 31.08.2015 (BGBl. I, S. 1474), 
wird hiermit die sofortige Vollziehung der vorläufigen Besitzeinweisung angeordnet. 

 
Begründung 
Nach § 65 Abs. 1 FlurbG können die Beteiligten in den Besitz der neuen Grundstücke vorläufig einge-
wiesen werden, wenn deren Grenzen in die Örtlichkeit übertragen worden sind und endgültige 
Nachweise für Flächen und Wert der neuen Grundstücke vorliegen sowie das Verhältnis der Abfin-
dung zu dem von jedem Beteiligten Eingebrachten feststeht.  
 
Durch die vorläufige Besitzeinweisung sollen die Beteiligten möglichst früh in den Besitz der neuen 
Grundstücke gelangen, um die mit der Flurbereinigung regelmäßig verbundenen Vorteile so früh wie 
möglich nutzen zu können. Es wird darüber hinaus vermieden, dass die Verfahrensflächen in Folge 
der bestehenden Unsicherheit über die Neuregelung in ihrem Kulturzustand vernachlässigt werden 
und den Planempfängern dadurch zusätzliche Pflegearbeiten entstehen. Die Beteiligten sind auf die 
vorläufige Besitzeinweisung vorbereitet worden. Sie konnten sich zeitlich auf die durch diesen Ver-
fahrensschritt bedingten betriebswirtschaftlichen Umstellungen einstellen. Außerdem ist die Besitz-
einweisung und die Bewirtschaftung der neuen Grundstücke in der Feldeinteilung Voraussetzung für 
den restlichen Ausbau des Wege- und Gewässernetzes und der sonstigen noch zu erstellenden Anla-
gen. 
 
Die gesetzlichen Voraussetzungen für den Erlass der vorläufigen Besitzeinweisung liegen somit vor 
(§§ 65 ff. FlurbG). 
 
Die sofortige Vollziehbarkeit liegt im besonderen öffentlichen und überwiegenden Interesse der Be-
teiligten. Es entspricht dem Zweck der Flurbereinigung, den Übergang vom alten in den neuen Zu-
stand unverzüglich vorzunehmen, wenn die Voraussetzungen gegeben sind. Im Hinblick auf die künf-
tige Bestellung liegt es im Interesse der Beteiligten, dass die betroffenen Grundstücke sofort in Besitz 
und Nutzung genommen werden können und die bestehende Ungewissheit über den Eintritt des 
neuen Zustandes entfällt. Durch die Anordnung der sofortigen Vollziehung wird auch gewährleistet, 
dass die Einweisung in die neuen Flächen zu einem einheitlichen Termin erfolgt. Hierdurch sollen 
landeskulturelle Nachteile, soweit möglich, vermieden werden. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Amt für regiona-
le Landesentwicklung (ArL) Weser-Ems, Theodor-Tantzen-Platz 8, 26122 Oldenburg sowie bei der 
Geschäftsstelle Aurich des ArL Weser-Ems, Oldersumer Straße 48, 26603 Aurich, schriftlich oder zur 
Niederschrift Widerspruch erhoben werden. 
Gemäß § 115 FlurbG beginnt die Rechtsbehelfsfrist, wenn öffentliche Bekanntmachung erfolgt, mit 
dem ersten Tage der Bekanntmachung. Bei schriftlicher Einlegung wird die Frist nur gewahrt, wenn 
das Widerspruchsschreiben bis zum Ablauf der angegebenen Frist beim Amt für regionale Landes-
entwicklung (ArL) Weser-Ems, Theodor-Tantzen-Platz 8, 26122 Oldenburg oder bei der Geschäftsstel-
le Aurich des ArL Weser-Ems, Oldersumer Straße 48, 26603 Aurich eingegangen ist. 
 
Hinweise 
1. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass Rechtsbehelfe, die ihrem Wesensgehalt nach die 

Zweckmäßigkeit oder die mangelnde Wertgleichheit der Abfindung angreifen, nicht gegen die vor-
läufige Besitzeinweisung gemäß § 65 FlurbG zu erheben sind, sondern in einem späteren Zeit-
punkt in dem besonderen Anhörungstermin zur Vorlage des Flurbereinigungsplanes vorzubringen 
sind (§ 59 FlurbG). 

 
2. Für alle Anträge auf Auszahlung der Betriebsprämien von flächenbezogenen Zahlungen sowie von 

Zahlungen für Agrarumweltmaßnahmen müssen ab der Antragstellung 2016 die durch die vorläu-
fige Besitzeinweisung zugewiesenen Flächen in den jeweiligen Anträgen auf Agrarförderung ange-
geben werden. Sofern Teilnehmer am Flurbereinigungsverfahren an Agrarumweltmaßnahmen 
teilnehmen, wird empfohlen, sich vor Antragstellung auf Agrarförderung mit der zuständigen Be-
willigungsstelle der Landwirtschaftskammer Niedersachsen in Verbindung zu setzen. 

 
3. Das Flurbereinigungsgebiet umfasst Teile der Gemarkungen Dose, Friedeburg, Hesel, Reepsholt, 

Wiesede, Wiesedermeer (Gemeinde Friedeburg); Wiesmoor (Stadt Wiesmoor); Bockhorn (Ge-
meinde Bockhorn) sowie Neuenburg (Gemeinde Zetel). Sie sind aus einer Gebietskarte zu erse-
hen, die mit den Überleitungsbestimmungen bei den Gemeinden Friedeburg, Bockhorn und Zetel 
sowie der Stadt Wiesmoor während der jeweiligen Dienstzeiten zur Einsichtnahme ausliegt. 

 
4. Gemäß § 27a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz wird diese öffentliche Bekanntmachung auch 

im Internet unter www.flurb-we.niedersachsen.de in der Rubrik „Öffentliche Bekanntmachungen“ 
eingestellt 

 
Aurich, 21.10.2015 
 
Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems 
- Geschäftsstelle Aurich - 
 
Im Auftrage 
Ihler 
 
 

 
 

Überleitungsbestimmungen 
zur Anordnung der vorläufigen Besitzeinweisung 

in der Flurbereinigung Hesel-Friedeburg 
 
Entsprechend der öffentlichen Bekanntmachung der Anordnung der vorläufigen Besitzeinweisung 
gemäß §§ 65 und 66 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. I 
S. 546), zuletzt geändert durch Art. 17 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794), wird nach An-

http://www.flurb-we.niedersachsen.de/
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hörung des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft die tatsächliche Überleitung in den neuen Zu-
stand, namentlich der Übergang des Besitzes und der Nutzung der neuen Grundstücke, durch die 
Überleitungsbestimmungen geregelt. 
 
Sämtliche Teilnehmer sind diesen Bestimmungen unterworfen. 
 
Davon abweichend können die Teilnehmer untereinander private Vereinbarungen treffen. Die Ein-
haltung dieser Vereinbarungen wird von dem Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) Weser-Ems, 
Geschäftsstelle Aurich - als zuständige Flurbereinigungsbehörde jedoch nicht überwacht. 
 
1. Besitzübergang 
 
Die Beteiligten werden gemäß der Anordnung der vorläufigen Besitzeinweisung gemäß §§ 65 und 66 
des Flurbereinigungsgesetzes in der Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch 
Art. 17 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794) vom 21.10.2015 zum 01.01.2016 (Stichtag für 
den allgemeinen Besitzübergang) in den Besitz der neuen Grundstücke eingewiesen. 
 
1.1. landwirtschaftliche Nutzflächen  
 
Landwirtschaftliche Nutzflächen gehen am 01.01.2016 (allgemeiner Übergangstermin) auf den neuen 
Besitzer über. 
 
Ackerflächen gehen in unbearbeitetem Zustand über. Eine Entschädigung für ausgebrachten organi-
schen Dünger oder Mineraldünger wird nicht gezahlt. 
 
Sofern die neuen Grundstücke zum Stichtag mit Zwischenfrüchten bestellt sind, brauchen diese nicht 
geräumt werden. 
 
Ackerflächen, auf denen Winterfrüchte (z. B. Wintergetreide, Winterraps) stehen, gehen ebenfalls zu 
dem Übergabestichtag auf den neuen Besitzer über. Bezüglich der Aberntung oder Entschädigung 
der aufstehenden Kulturen müssen sich Altbesitzer und Neubesitzer einigen. Sofern eine Einigung 
nicht erzielt wird, entscheidet die Flurbereinigungsbehörde. Dazu ist spätestens bis zum 01.02.2016 
von mindestens einem der betroffenen Teilnehmer ein entsprechender Antrag zu stellen. 
 
1.2. sonstige auf den Landabfindungen befindliche Gegenstände und besondere Bestandteile 
 

 Siloreste einschließlich Abdeckplanen und Abfall, Mist-, Stroh-, und Heuhaufen sowie auf dem 
Feld verbliebene Rundballen müssen vom bisherigen Eigentümer/Pächter bis zum 15.02.2016 ab-
geräumt werden. Ausgenommen davon sind Futtersilo und Mieten sowie gelagerte Rundballen; 
diese müssen bis zum 15.03.2016 abgeräumt werden. 

 

 Melkstände, Steinhaufen, Bauschutt, Erdhaufen und Grabenräumgut bei Grünlandflächen müssen 
ebenfalls vom bisherigen Eigentümer/Pächter bis zum 15.02.2016 abgeräumt werden. 
 

 Den früheren Besitzern ist es gestattet, ihre bisherigen Flächen bis zum 15.02.2016 zu betreten, 
um ihnen gehörende Gegenstände (z.B. Tränkebecken, Pumpen o. ä.) abzuräumen. 
 
Nach Ablauf der o. g. Fristen werden die Bestandteile entweder auf Antrag des neuen Besitzers 
auf Kosten und Gefahr des bisherigen Eigentümers/Pächters durch die Teilnehmergemeinschaft 
beseitigt oder gehen ohne Entschädigung des alten Eigentümers/Pächters in das Eigentum des 
neuen Besitzers über. 
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 Brunnen, ortsfeste Tränkeanlagen und sonstige wesentliche Bestandteile gehen - soweit zwischen 
den Teilnehmern nicht anderes vereinbart wird - mit dem Besitzübergang des Grundstücks auf 
den neuen Besitzer über. Sofern erforderlich, wird der bisherige Eigentümer für diese Bestandtei-
le gesondert abgefunden. Entsprechende Geldabfindungen setzt die Flurbereinigungsbehörde auf 
gesonderten Antrag - ggf. nach Anhörung eines Sachverständigen - fest. Vom Übernehmer wird 
ggf. eine angemessene Erstattung verlangt. 
 
Wesentliche Bestandteile dürfen bis zur endgültigen Entscheidung der Flurbereinigungsbehörde 
nicht verändert, beschädigt oder beseitigt werden, sofern der bisherige Nutzungsberechtigte bis 
zum 15.02.2016 schriftlich bei der Flurbereinigungsbehörde Einwendungen gegen den Nutzungs-
entzug erhebt. In diesem Falle erhält der Planempfänger entsprechende Nachricht. 
 

 Dränagen gehen auf den neuen Besitzer über und sind von diesem zu unterhalten. Im Rahmen der 
wertgleichen Abfindung evtl. zu leistende Geldausgleiche regelt die Flurbereinigungsbehörde. 
 

1.3. Zäune und Einfriedungen 
 
Zäune und Einfriedigungen einschließlich Pforten sind - soweit zwischen den Teilnehmern keine an-
dere Regelung zustande kommt - vom bisherigen Eigentümer bis zum 15.02.2016 schadlos zu besei-
tigen. Nach Ablauf dieser Frist gehen diese Einrichtungen ohne Entschädigung des alten Eigentümers 
in das Eigentum des neuen Besitzers über. 
 
1.4. Holzbestände 
 
Hecken, Sträucher, Buschwerk und einzeln stehende Bäume gehen mit dem Besitzübergang des 
Grundstücks auf den neuen Besitzer über. Das Entfernen von Bäumen, Hecken und Sträuchern ist nur 
mit vorheriger Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde erlaubt. Dieses gilt auch für Holzbestände, 
die in den neuen Grundstücken stehen und die Bewirtschaftung erschweren. 
 
Einigen sich die Teilnehmer nicht über den Übergang der Holzbestände, so wird auf besonderen An-
trag eine Entschädigung gemäß § 50 Abs. 2 FlurbG von der Flurbereinigungsbehörde - ggf. nach An-
hörung eines Sachverständigen - festgesetzt. Vom Übernehmer wird ggf. eine angemessene Erstat-
tung verlangt. 
 
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass Wallhecken nach dem Nds. Naturschutzgesetz zu erhalten 
sind (§ 22 NAGBNatSchG). 
 
2. Grenzabstände 
 
Bei der Errichtung von Einfriedungen aus totem Material sowie bei der Anpflanzung von Hecken, 
Bäumen und Sträuchern sind hinsichtlich der Grenzabstände die Vorschriften des Niedersächsischen 
Nachbarrechtsgesetz vom 31.03.1967 (Nds. GVBl. S. 91) zuletzt geändert durch Gesetz vom 
23.07.2014 (Nds. GVBl. S. 206), insbesondere das Schwengelrecht, zu beachten. 
 
3. Pachtverhältnisse 
 
Bestehende Pachtverhältnisse werden durch die Besitzeinweisung nicht aufgehoben. Der Pachtan-
spruch des Pächters geht jedoch von dem alten Eigentum des Verpächters auf dessen neuen Besitz 
über. Auf dieser Grundlage sind die Pachtverhältnisse zwischen dem Pächter und dem Verpächter zu 
regeln. 
 
Einigen sich die Parteien nicht, so entscheidet auf Antrag die Flurbereinigungsbehörde nach Maßga-
be der §§ 68, 70 und 71 in Verbindung mit § 66 Abs. 2 des FlurbG. Im Falle des § 70 Abs. 2 FlurbG 
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(Auflösung des Pachtverhältnisses wegen wesentlicher Erschwerung) ist nur der Pächter antragsbe-
rechtigt. 
 
Anträge auf Regelung der Pachtverhältnisse sind spätestens drei Monate nach Anordnung der vor-
läufigen Besitzeinweisung bei der Flurbereinigungsbehörde zu stellen. 
 
4. Zuwegungen 
 
Als Zuwegungen für die Bewirtschaftung der neuen Flächen sind die neuen Wege und Überfahrten zu 
benutzen. Sofern diese in Teilen des Flurbereinigungsgebiets noch nicht ausgebaut sind, ist die Be-
nutzung der alten Wege und Überfahrten sowie die vorübergehende Zuwegung über andere Flächen 
unter möglichster Schonung der aufstehenden Früchte gestattet. In Streitfällen wird eine vorüberge-
hende Zuwegung durch die Flurbereinigungsbehörde festgelegt. 
 
Erforderliche Überfahrten von den Wegen auf die neuen Grundstücke, die noch nicht erstellt sind, 
werden auf Antrag von der Teilnehmergemeinschaft hergestellt. Die genaue Lage und Abmessung 
der Überfahrten werden von der Flurbereinigungsbehörde im Benehmen mit dem Bewirtschafter 
festgelegt. Grundsätzlich besteht nur ein Anspruch auf Herstellung einer Überfahrt in Qualität und 
Abmessung der abgegebenen Anlage. 
 
Schadhafte Durchlässe sind auf Verlangen des Landempfängers bis zum 15.02.2016 von den Alteigen-
tümern auf deren Kosten zu entfernen oder so instand zu setzen, dass ein ungehinderter Wasserab-
fluss gewährleistet ist. 
 
Neu hergestellte oder übernommene Überfahrten, Durchlässe oder sonstige Überbrückungen sind 
von den Empfängern der betreffenden Landabfindungen zu unterhalten. 
 
5. Planinstandsetzungen 
 
Arbeiten, die notwendig sind, um die neuen Grundstücke zur Bewirtschaftung instand zu setzen, sind 
grundsätzlich unter besonderer Beachtung von 1.4. dieser Überleitungsbestimmungen vom neuen 
Besitzer selbst auszuführen. Wenn diese im Einzelfall das Maß der den übrigen Beteiligten zur Last 
fallenden Arbeiten erheblich übersteigen, kann der betroffene Beteiligte die Ausführung der Arbeiten 
durch die Teilnehmergemeinschaft beantragen. Eventuelle Anträge sind bis zum 31.03.2016 bei der 
Flurbereinigungsbehörde zu stellen. Diese entscheidet nach entsprechender Prüfung, ob eine Aus-
führung durch die Teilnehmergemeinschaft erfolgt. 
 
6. Hinweise im Zusammenhang mit der Antragstellung auf flächenbezogene Ausgleichs- 
 zahlungen 
 
Für alle Anträge auf Auszahlung der Betriebsprämien, von flächenbezogenen Zahlungen sowie von 
Zahlungen für Agrarumweltmaßnahmen müssen ab der Antragstellung 2016 die sich durch die vor-
läufige Besitzeinweisung ergebenden neuen Feldblockbezeichnungen und neuen Feldblockgrößen 
bzw. (soweit noch zulässig) neuen Flurstücksbezeichnungen und Flurstücksgrößen verwendet wer-
den. 
 
Die in den Antragsvordrucken vorgedruckten nicht mehr gültigen Angaben sind deutlich sichtbar zu 
streichen und durch die neuen Angaben zu ersetzen. Die aktuellen Feldblockbezeichnungen und 
Feldblockgrößen sind bei der zuständigen Außenstelle der Landwirtschaftskammer Niedersachsen zu 
erfragen. Hier sind auch im Bedarfsfall neue Unterlagen erhältlich. 
 
Wird der Antrag per ANDI erstellt, ist analog zu verfahren. 
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Beteiligte EU-Direktzahlungen-Empfänger, die durch die vorläufige Besitzeinweisung weniger Dau-
ergrünland in ha und ar erhalten, als sie mit dem letzten Sammelantrag angemeldet haben, müs-
sen zum Ausgleich neues Dauergrünland anlegen. 
 
Weitere Auskünfte erteilt die Landwirtschaftskammer Niedersachsen. 
Sofern Flächen verpachtet sind, haben die Verpächter ihre Pächter über die Änderungen der vorläu-
figen Besitzeinweisung zu unterrichten. Benötigte Unterlagen für Pachtflächen können in den Erläu-
terungsterminen beantragt werden. 
 
7. Zweifelsfälle/Streitigkeiten 
 
In allen sich aus diesen Überleitungsbestimmungen ergebenden Zweifelsfällen bzw. Streitigkeiten 
entscheidet das ArL Weser-Ems, Geschäftsstelle Aurich nach den geltenden Bestimmungen des Flur-
bereinigungsgesetzes. 
 
8. Rechtsnachfolge 
 
Im Falle einer Veräußerung von Grundstücken sind die Planempfänger verpflichtet, ihren Rechts-
nachfolgern alle sich aus diesen Überleitungsbestimmungen ergebenden Auflagen mitzuteilen. Die 
Rechtsnachfolger haben das bis zum Erwerb durchgeführte Verfahren gegen sich gelten zu lassen (§ 
15 FlurbG). 
 
Aurich, 21.10.2015 
 
Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems 
- Geschäftsstelle Aurich - 
 
Im Auftrage 
Ihler 
 
 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
in der Flurbereinigung Holte 

VIII. Anordnung 
 
In der Flurbereinigung Holte, Landkreis Leer wird aufgrund des § 8 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz 
(FlurbG) in der Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Art. 17 des Gesetzes 
vom 19.12.2008 (BGBl. I, S. 2794), das durch Beschluss vom 06.10.2000 festgesetzte Flurbereini-
gungsgebiet geändert. 
 
Folgende Flurstücke werden zum Flurbereinigungsverfahren Holte zugezogen: 
 
Stadt Aurich 
Gemarkung Tannenhausen  Flur 3  Flurstücke269/1,269/2, 
277 
 Flur 11  Flurstück73 
 
Gemeinde Westerholt 
Gemarkung Westerholt  Flur 8  Flurstück486/14 
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Gemeinde Neuschoo 
Gemarkung Neuschoo  Flur 5  Flurstücke111/1, 111/2 
 
Gemeinde Eversmeer 
Gemarkung Eversmeer  Flur 4  Flurstück37 
 Flur 11  Flurstücke12, 13, 18, 52,  
  54/5, 54/6, 54/8 
 
Durch diese Anordnung vergrößert sich die Verfahrensfläche um rd. 34 ha auf 2377 ha. Die hinzuzu-
ziehenden Flurstücke sind in der zu dieser Anordnung gehörenden Gebietskarte gekennzeichnet. 
 
Begründung: 
Gemäß § 8 Abs. 1 FlurbG kann die Flurbereinigungsbehörde geringfügige Änderungen des Flurberei-
nigungsgebietes anordnen, wenn sie dies für erforderlich erachtet und das Interesse der Beteiligten 
für gegeben hält. Geringfügigkeit liegt immer dann vor, wenn sowohl von der Flächenrelation als 
auch vom Sinn und Zweck her keine wesentliche Änderung gegeben ist. Die Größe der zuzuziehenden 
Flächen beträgt rd. 1,5 % der Verfahrensgröße. Eine geringfügige Änderung ist insoweit gegeben. 
 
Durch die Einbeziehung der Grundstücke in der Stadt Aurich und den Gemeinden Westerholt, Neu-
schoo und Eversmeer können Flächen der Naturschutzverwaltung aus dem Raum Holte herausge-
tauscht werden und damit den dortigen landwirtschaftlichen Betrieben eine bessere Zusammenle-
gung ermöglichen. 
 
Die Gebietsänderung ist somit nicht erheblich, aber erforderlich und im objektiven Interesse der Be-
teiligten. Die Zuziehung von Flächen dient letztlich der Optimierung der Verfahrensabläufe. Insofern 
liegt keine wesentliche Änderung vor, die eine Vorgehensweise nach §§ 4 - 6 FlurbG erfordert. 
 
Beschränkung der Nutzungs- und Baurechte im Flurbereinigungsgebiet (§ 34 FlurbG) 
Für die zugezogenen Flurstücke gelten folgende Einschränkungen 
1. In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung des ArL Weser-Ems, Geschäftsstelle 

Aurich, Oldersumer Straße 48, 26603 Aurich, nur Änderungen vorgenommen werden, die zum 
ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören, 

2. Bauwerke, Brunnen, Gräben, Wälle, Einfriedigungen und ähnliche Anlagen dürfen nur mit Zu-
stimmung des ArL Weser-Ems, Geschäftsstelle Aurich errichtet, hergestellt, wesentlich verändert 
oder beseitigt werden, 

3. Obstbäume, Beerensträucher, Bäume, Hecken, Feld- und Ufergehölze dürfen nur mit Zustimmung 
des ArL Weser-Ems, Geschäftsstelle Aurich beseitigt werden, 

4. Holzeinschläge und Baumaßnahmen dürfen nur mit Zustimmung des ArL Weser-Ems, Geschäfts-
stelle Aurich ausgeführt werden. 

Änderungen oder Herstellung von Anlagen ohne eine nachweisbare Genehmigung des ArL Weser-
Ems, Geschäftsstelle Aurich können im Flurbereinigungsverfahren unberücksichtigt bleiben. Das ArL 
Weser-Ems, Geschäftsstelle Aurich kann den früheren Zustand auf Kosten desjenigen, der eine solche 
Änderung oder Herstellung veranlasst hat, wieder herstellen lassen. Gegebenenfalls sind Ersatzpflan-
zungen anzuordnen. 
 
Anmeldung von Rechten (§ 14 FlurbG) 
Rechte und Pflichten, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Flurbe-
reinigungsverfahren berechtigen können, sind innerhalb von 3 Monaten beim ArL Weser-Ems, Ge-
schäftsstelle Aurich anzumelden. Insbesondere kommen in Betracht: 
a) Rechte der Wasser- und Bodenverbände, deren Gebiet mit dem Flurbereinigungsgebiet räumlich 

zusammenhängt und dieses beeinflusst oder von ihm beeinflusst wird, 
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b) Rechte an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken oder persönliche Rechte, 
die zum Besitz oder zur Nutzung solcher Grundstücke berechtigen oder die Nutzung beschränken 
(z.B. Pacht-, Miet- oder ähnliche Rechte), 

c) die Verpflichtung zum Unterhalt von Anlagen nach § 45 Abs. 1 S. 2 FlurbG, d.h. Anlagen, die dem 
öffentlichen Verkehr, dem Hochwasserschutz, der öffentlichen Wasser- und Energieversorgung 
sowie der Abwasserverwertung oder -beseitigung dienen, 

d) Eigentumsrechte an den unter c) genannten Anlagen, 
e) Rechte an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken, insbesondere Nutzungs-

rechte oder andere Dienstbarkeiten, wie Wasserleitungsgerechtigkeiten, außerdem Wege-, Was-
ser- und Fischereirechte, die vor dem 01.01.1900 begründet worden sind und deshalb der Eintra-
gung in das Grundbuch nicht bedurften, 

f) Rechte an den unter e) bezeichneten Rechten, 
g) Rechte an Grundstücken, die noch nicht in das Grundbuch oder das Liegenschaftskataster 

übernommen worden sind. 
 
Werden Rechte nach Ablauf der Frist von 3 Monaten angemeldet, so kann das ArL Weser-Ems, Ge-
schäftsstelle Aurich die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gemäß § 14 Abs. 2 und 3 
FlurbG gelten lassen. 
Sind Eintragungen im Grundbuch durch Rechtsübergang außerhalb des Grundbuches unrichtig ge-
worden, werden die Beteiligten darauf hingewiesen, im eigenen Interesse beim Grundbuchamt auf 
eine baldige Berichtigung des Grundbuches hinzuwirken bzw. den Auflagen des Grundbuchamtes zur 
Beschaffung fehlender Unterlagen umgehend nachzukommen. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Amt für regiona-
le Landesentwicklung (ArL) Weser-Ems, Theodor-Tantzen-Platz 8, 26122 Oldenburg sowie bei der 
Geschäftsstelle Aurich des ArL Weser-Ems, Oldersumer Straße 48, 26603 Aurich, schriftlich oder zur 
Niederschrift Widerspruch erhoben werden. 
Gemäß § 115 FlurbG beginnt die Rechtsbehelfsfrist, wenn öffentliche Bekanntmachung erfolgt, mit 
dem ersten Tage der Bekanntmachung. Bei schriftlicher Einlegung wird die Frist nur gewahrt, wenn 
das Widerspruchsschreiben bis zum Ablauf der angegebenen Frist beim Amt für regionale Landes-
entwicklung (ArL) Weser-Ems, Theodor-Tantzen-Platz 8, 26122 Oldenburg oder bei der Geschäftsstel-
le Aurich des ArL Weser-Ems, Oldersumer Straße 48, 26603 Aurich eingegangen ist. 
 
Hinweise 
1. Sollten bei geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde gemacht 

werden, wird darauf hingewiesen, dass diese Funde meldepflichtig sind. Es wird gebeten, die Fun-
de unverzüglich einer Denkmalbehörde oder einem Beauftragten für die Archäologische Denk-
malpflege zu melden.  

2. Gemäß § 27a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz wird diese öffentliche Bekanntmachung auch 
im Internet unter www.flurb-we.niedersachsen.de in der Rubrik „Öffentliche Bekanntmachungen“ 
eingestellt. 

 
Aurich, 28.10.2015 
 
Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems 
- Geschäftsstelle Aurich – 
 
Im Auftrage 
Bohlen 
 
 

http://www.flurb-we.niedersachsen.de/
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